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zu
Feldzug gegen nachlässige Kleidung. — Die «Textil-Zei-

tung» hat recht, wenn sie feststellt, daß der Verbraucher
am ehesten eine Werbung beachtet, die ihn in seinem
Geltungsbedürfnis anspricht. Das Argument von der er-
höhten Geltung des Menschen durclugute Kleidung ist in
der Tat das Argument, das eine Ausweitung des Textil-
konsums zur Folge haben könnte. Der Vorschlag, einen
Feldzug gegen nachlässige Kleidung zu eröffnen, ist einer
gründlichen Prüfung wert. Es ist doch nicht zu bestreiten,
daß sich in den letzten Jahren in bezug auf die Garderobe
Gebräuche eingeschlichen haben, die zum Aufsehen mah-
nen. Warum soll nicht in Schaufenstern, Kinos, Inseraten
usw. auf den geltungserhöhenden Wert gepflegter Kleider
hingewiesen werden? Wird nicht der Kulturgenuß in Thea-
ter und Konzert durch die richtige Kleidung erhöht? Die
Textilindustrie könnte im eigenen Interesse und im Sinne
des Wiedererwachens eines gesellschaftlichen Lebens ein
weites Aufgabenfeld erschließen. Es gilt aber ausgetretene
Wege zu verlassen und die Werbung den neuen Zeiten
und dem geänderten Lebensstil der Bevölkerung anzu-
Passen. Die Textilverbraucher müssen durch neue Argu-
mente davon überzeugt werden, daß das Geltungsbedür-
nis am besten in gepflegter, modischer Kleidung zum Aus-
druck kommt und daß gute, zweckmäßige und saubere
Kleidung das Lebens- und Selbstgefühl jedes Menschen
nebt.

Die deutsche Textilindustrie klagt. — Die schweizerische
extilindustrie spürt die deutsche Konkurrenz auf allen

i ren Absatzmärkten. Immer und immer wieder stoßen
ie schweizerischen Exporteure auf unglaublich billige

deutsche Offerten. Die auf Grund des deutsch-japanischen
Handelsvertrages vor allem im Transitveredlungverkehr
einzuführenden 5 Mill. Dollars japanischer Baumwoll-
und Zellwollrohgeweben, die bedruckt von der deutschen
Eigenveredlungsindustrie nach allen europäischen Län-
dem zu unerreichten Preisen verkauft werden, helfen mit,
das Preisgefüge aus den Fugen zu bringen.

Es ist nun interessant, festzustellen, daß die deutsche
Textilveredlungsindustrie über das Absinken des Preis-
niveaus und die stagnierende Produktion klagt. Aus zu-
verlässiger Quelle verlautet, daß die Rentabilität der
deutschen Veredlungsbetriebe als ernstlich gefährdet
erscheine. Es wird auch betont, daß die unbefriedigenden
Ertragsverhältnisse die so notwendige Rationalisierung
und Modernisierung verunmögliche und daß deshalb die
Zukunft durchaus nicht rosig beurteilt werden könne.

Wenn jemand maßgeblich dazu beigetragen hat, das
europäische Preisniveau für Gewebe zu senken, dann ist
es die deutsche Textilindustrie und nicht zuletzt die deut-
sehe Eigendruckerei. Daß sich bei solchen ungenügenden
Preisen, wie sie von der deutschen Konkurrenz gehand-
habt werden, nicht mehr viel verdienen läßt, ist nicht
erstaunlich. Wäre es aber nicht gescheiter, anstatt zu
klagen, die sich aufdrängenden Folgerungen zu ziehen und
dafür zu sorgen, daß im Konkurrenzkampf um die aus-
ländischen Absatzgebiete wenigstens Preise verlangt wer-
den, die einigermaßen einer normalen Kalkulation ent-
sprechen und daß auf den Wiederexport von in Deutsch-
land bedruckten japanischen Rohgeweben nach europä-
ischen Ländern verzichtet wird, wie das die Schweiz bis-
her getan hat.
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Uhren und Textilzölle in den USA. — Auf Grund der
Escape-Klausel hat der Präsident der USA. kürzlich die
Uhrenzölle um 50% erhöht. Die Schweiz hat nun auf
Grund der vertraglichen Abmachungen die Möglichkeit,
für diese Zollerhöhungen Kompensationsbegehren zu stel-
len. So hat denn auch die Schweizerische Gesandtschaft
in Washington in einer Note das Begehren auf Herabset-
zung zahlreicher Textilzölle gestellt. Grundsätzlich hat die
amerikanische Regierung der Abhaltung von Zollverhand-
lungen mit der Schweiz zugestimmt. Die «Tariff-Com-
mission» hat deshalb ab 28. März öffentliche Hearings
über die Frage der Tarifrevision angesagt. Die amerikani-
sehen Textil-Protektionisteri werden diese Gelegenheit
ohne Zweifel wahrnehmen, um gegen jede Zollrevision
Sturm zu laufen. Ob sich die Importeure schweizerischer
Textilien und die Vertreter unserer Exporteure aufraffen
werden, ihre Auffassungen ebenfalls deutlich bekanntzu-
geben? Wir werden sehen!

So dringend notwendig es wäre, endlich die amerikani
sehen Textilzölle auf ein vernünftiges Maß zu reduzieret
so fraglich sind die Erfolgsaussichten der zurzeit einge
leiteten Verhandlungen in Washington zu beurteilen. Ein
mal wird der Widerstand der amerikanischen Textilindn
strie sehr hartnäckig sein. Dann ist aber auch die Gefak:
einer Anti-Dumping-Klage gegen die schweizerisch!
Uhrenindustrie und einer drohenden neuen Zollerhöhuni
für gewisse Uhrenarten zu bannen, was unter Umständet
die Möglichkeiten der Kompensation für die bereits vor

genommenen Uhrenzollerhöhungen wesentlich einsehrän
ken könnte. Sollte überhaupt keine Verständigung zu er-

zielen sein, dann ist die Schweiz berechtigt, gewisse der

USA im Rahmen des Handelsvertrages von 1936 gewährt!
Zollkonzessionen aufzuheben. Ob man dazu nötigenfall
den Mut findet, wird sich zeigen!

Die schweizerische Gewebeausfuhr im Jahre 1954

Gesamtausfuhr inkl. Eigenveredlung und Pneucord-
gewebe

Seiden- und Kunstfasergewebe Baumwollgewebe

q 1000 Fr. a 1000 Fr.

1938 6 056 16 385 45 340 60 130
1950 29 850 79 176 46 519 132 430
1951 36 060 105 972 34 734 144 970
1952 28 141 94 064 32 863 119 950
1953 30 736 104 619 56 417 169 900
1954 26 320 97 303 51 363 172 100

Die Gesamtausfuhr von Seiden- und Kunstfasergewe-
ben zeigt im Berichtsjahr einen starken gewichtsmäßigen
und ebenso einen deutlichen wertmäßigen Rückgang, der
sowohl auf geringere Lieferungen von Pneu-Cordgewe-
ben an das Ausland, sowie auch auf kleinere Exporte der
in schweizerischen Textilwebereien hergestellten Ge-
webe zurückzuführen ist. Anderseits aber hat der Export
von Baumwollgeweben den Rekord des Vorjahres noch
um 2,2 Millionen Franken überschritten. Die ausgeführte
Menge war aber im Berichtsjahr bereits rückläufig, was
im wesentlichen darauf zurückzuführen ist, daß der Aus-
landsabsatz von rohen Baumwollgeweben von 12 600 q
im Jahre 1953 auf 7600 q zurückgegangen ist.

Ueberbliekt man die sogenannte Nettoausfuhr, d. h.
unter Wegfall des Eigenveredlungsverkehrs und des Ex-
portes von Cordgeweben für die Pneufabrikation, die
von den Kunstseidefabriken selbst hergestellt werden,
so ergibt sich folgendes, für die schweizerische Seiden-
industrie nicht sehr günstiges Bild:

Nettoausfuhr von Seiden- und Kunstfasergeweben
Pos. 447 b bis h, 448

q 1000 Fr.
1938 6 056 16 385
1950 28 264 73 798
1951 29 560 94 171
1952 22 469 81352
1953 22 359 88 332
1954 19 539 82 324

Die Nettoausfuhr zeigte im Berichtsjahr im Vergleich
zum bereits unbefriedigenden Vorjahr einen mengen-
mäßigen Rückgang von 14%. In wertmäßiger Beziehung
beläuft sich die Einbuße gegenüber dem Vorjahre auf
7%. Die ungleichmäßige Abnahme erklärt sich daraus,
daß im Berichtsjahre leichtere Gewebe als 1953 herge-
stellt wurden.

Für die einzelnen Gewebearbten ergibt sich im Be-

riohtsjahr Folgendes:
Die Ausfuhr von Seidcngeireben hielt sich mit 32,S

Millionen Franken weitgehend auf der schönen Höhe de;

Vorjahres, so daß sich ihr Wertanteil an der im übrige:
zurückgegangenen Gesamtausfuhr von Seiden- une

Kunstfasergeweben gegenüber 1953 von 32 auf 33% er-:

höhte. Der Auslandsabsatz von Honan- und Japanseiden-
geweben im Eigenveredlungsverkehr erfuhr einen leich-

ten gewichtsmäßigen Anstieg, bei gleichzeitigem schwa-

chem Rückgang des Wertes auf 10,5 Millionen Franken
Dieses für die Exporteure ungünstigere Preisverhältni;
ist auf den heftigen Konkurrenzkampf der Exporteure vot

Honangeweben zurückzuführen, der im Berichtsjahr nad
dem Zusammenbruch einer freiwilligen Verständigung
in voller Schärfe entbrannte. Die Ausfuhr von in de:

Schweiz fabrizierten Seidenstoffen erfuhr im Berichts-,
ja-hre einen Rückgang von nicht ganz 10% auf insgesamt
22,0 Millionen Franken, der vorwiegend auf geringen
Geschäfte in stückgefärbter Ware zurückzuführen ist

Zwar nahm der Export von buntgewobenen Krawatten-
und Kleiderstoffen aus Seide etwas zu, doch konnte da-

durch die Einbuße bei gefärbter Ware nur ungenügen«
ausgeglichen werden. Der Export von bedruckten Gewe-

ben vermochte sich auf Vorjahreshöhe zu halten.
Der Durchschnittspreis für veredelte Seidengewebe er-

höhte sich im Berichtsjahr wegen des größern Anteils

von buntgewebten Stoffen von Fr. 121.— auf Fr. 127.-

je Kilo.
Nettoausfuhr von Rayongeweben

buntgev#

q

2 460

2lß
2 601

2 71«

Der Auslandsversand von in der Seidenstoffweberei fa-

brizierten Ragongeroeben erlitt im Jahre 1954 eine er-

neute Einbuße, und zwar im Vergleich zum Vorjahre u®

18 Prozent in mengen- und wertmäßiger Hinsicht. Gegen-

über 1951 beträgt der Rückgang nahezu 40 Prozent. Dies*

ungünstige Entwicklung ist für die schweizerische Inda-

strie umso unbefriedigender, als die Ausfuhr von deut-

sehen Kunstseidengeweben von 1953 auf 1954 um mefc'

als 50 Prozent zugenommen hat.

insgesamt davon : roh und
gebleicht

gefärbt

q 1000 Fr. q q

1951 15 866 49 787 4 257 8 282
1952 11 726 41 036 2 119 7 071
1953 11 560 37 604 2 634 5 930
1954 9 461 30 832 2 329 4 111
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